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PROTOKOLL ÜBER DIE 
64. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSSES 
DER STADT GARCHING B. MÜNCHEN 
AM 05.12.2019

SITZUNGSTERMIN: Donnerstag, 05.12.2019

SITZUNGSBEGINN: 19:30 Uhr

SITZUNGSENDE: 20:05 Uhr

ORT, RAUM: Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 3, 85748 Garching b. München

Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, erschienen sind nachfolgende Mitglieder, also mehr 
als die Hälfte:

VORSITZENDER: Dr. Dietmar Gruchmann, Erster Bürgermeister

ANWESENHEIT

Herr Jürgen Ascherl CSU-Fraktions- und Ortsvorsitzender - CSU
Herr Salvatore Disanto - CSU
Herr Josef Kink - CSU
Frau Kerstin Tschuck - CSU
Herr Jochen Karl - SPD
Herr Dr. Joachim Krause - SPD
Herr Rudolf Naisar - SPD
Herr Bastian Dombret - FDP Ab TOP 02

Herr Florian Baierl - Unabhängige Garchinger
Frau Michaela Theis - Unabhängige Garchinger
Herr Alfons Kraft Zweiter Bürgermeister - Bürger für Garching Vertretung für: Herrn Josef Euringer

Herr Walter Kratzl Dritter Bürgermeister - Bündnis 90 / die Grünen
Herr Werner Landmann - Bündnis 90 / Die Grünen

Herr Harald Jakesch - Verwaltung
Herr Claus Jakob - Verwaltung
Herr Heiko Janich - Verwaltung
Herr Markus Kaiser - Verwaltung

Münchner Merkur Landkreisredaktion - Presse
Süddeutsche Zeitung Redaktion Nord - Presse



Protokoll über die öffentliche 64. Öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am 05.12.2019

SI/HFA/73/2019 Seite: 2/39

Weitere Anwesende:

einige Zuschauer

Dr. Dietmar Gruchmann Markus Kaiser
Vorsitzender Schriftführer
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TAGESORDNUNGSPUNKTE

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und heißt alle Anwesenden einschließlich der Zuhörer sowie die 
Vertreter der örtlichen Presse herzlich willkommen.

Mit der Ladung und der Tagesordnung besteht Einverständnis. Die Beschlussfähigkeit wird festge-
stellt.

ÖFFENTLICHER TEIL:

1 Zuschussantrag Mittagsbetreuungen der Nachbarschaftshilfe an den Grundschulen Ost/West

2 Anträge der CSU-Fraktion bzgl. verschiedener Punkte aus dem Nachtspaziergang vom 
21.08.2019, sowie auf Herabsenkung der Geschwindigkeit in der Schleißheimer Straße

3 Personalwirtschaftlicher Stellenplan 2020;

4 Förderanträge der ortsansässigen Kulturschaffenden - Zuschüsse für kulturelle Einzelprojekte

5 Entscheidung über die Ausschreibung des städtischen Grundstücks westlich der BAB 9 und süd-
lich der BAB Anschlussstelle Garching Nord zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage

6 Mitteilungen aus der Verwaltung

7 Sonstiges; Anträge und Anfragen
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TOP  1 Zuschussantrag Mittagsbetreuungen der Nachbarschaftshilfe an den Grundschulen 
Ost/West

I. SACHVORTRAG:

Mit Schreiben vom 21.11.2019 beantragt die Nachbarschaftshilfe Garching e. V. einen Zuschuss in 
Höhe von 131.572,00 € für das Kalenderjahr 2020 für die Mittagsbetreuung in der GS Ost und GS 
West. Seit dem Kalenderjahr 2019 werden Zuschussanträge von der NBH stets auf das kalendarische 
Haushaltsjahr bezogen gestellt bzw. abgerechnet – analog der kindbezogenen BayKiBiG Finanzierung 
im Kinderbetreuungsbereich.

Beide Mittagsbetreuungen sind im lfd. Jahr vollständig belegt. Für das aktuelle Schuljahr werden in 
der Mittagsbetreuung West 8 Kinder mehr aufgenommen, um die Bedarfe zu decken. 

Der Finanzierungsplan sieht für das Kalenderjahr 2020 für beide Mittagsbetreuungseinrichtungen 
(Ost und West) folgende Ausgaben / Einnahmen vor:

Ausgaben:
Personalkosten (einschl. Tariferhöhungen + Ferienbetreuung) 167.800,00 €
Spiel- und Bastelmaterial 4.800,00 €
Sonstige Ausgaben u. a. Verwaltungskosten 40.160,00 €
Mittagsverpflegung 27.000,00 €

Gesamtausgaben 239.760,00 €

Einnahmen
Zuschuss der Regierung von Oberbayern 19.938,00 €
Elternbeiträge 56.250,00 €
Essensgeld 32.000,00 €
Zuschuss Stadt Garching 131.572,00 €

Gesamteinnahmen 239.760,00 €

Die erhöhten Ausgaben werden im Personalbereich mit gestiegenen Gehältern (tarifvertragliche Er-
höhung) sowie mit zusätzlichen Personal (1 Küchenkraft) begründet.
Die Kosten für die Mittagsverpflegung (inklusive Leihgebühr für Wärmebehälter) werden über das Es-
sensgeld der Eltern getragen.

Die Diskrepanz der Personalkosten zwischen beiden Einrichtungen erklärt sich wie folgt:
 1 Teammitglied mehr in der MIBE Ost (zweite Fachkraft) 
 die Wochenarbeitszeit der Leitung MIBE Ost ist durch übergeordnete Personalaufgaben höher 
 Abrechnung der Reinigungskraft über Budgetplanung MIBE Ost, Arbeitsort jedoch in beiden 

Häusern
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Das warme Mittagessen in der Grundschule West war bis zum Schuljahr 2018/2019 auf freiwilliger 
Basis. Seit September 2019 ist das Mittagessen für alle Kinder der Mittagsbetreuung in der Grund-
schule West verpflichtend. 

Herr Dombret ist bei der Abstimmung noch nicht anwesend.

II. EINSTIMMIGER BESCHLUSS (13):

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt einstimmig, der Nachbarschaftshilfe Garching e. V für die 
Durchführung der Mittagsbetreuung an den Grundschulen Ost und West für das Kalenderjahr 2020 
einen Zuschuss von bis zu 131.572,00 € zu gewähren. Das tatsächliche Defizit der Mittagsbetreuung 
ist nach Ende des Kalenderjahres 2020 nachzuweisen.
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TOP  2 Anträge der CSU-Fraktion bzgl. verschiedener Punkte aus dem Nachtspaziergang vom 
21.08.2019, sowie auf Herabsenkung der Geschwindigkeit in der Schleißheimer Straße

I. SACHVORTRAG:

Die CSU-Fraktion nahm am 21.08.2019 bei einem Nachtspaziergang mit mehreren Bürgern unsichere 
Örtlichkeiten und Problemstellen im Stadtgebiet in Augenschein. Zudem hat die CSU E-Mails von Bür-
gerinnen und Bürgern erhalten, in denen Problemzonen mitgeteilt wurden. Daraufhin stellte die CSU-
Fraktion mit Schreiben vom 04.09.2019 gem. § 24 der GeschO folgenden Antrag:

„Der Stadtrat möge beschließen, die Stadtverwaltung zu beauftragen, die nachfolgend aufgeführten 
Örtlichkeiten zu überprüfen und aufgeführte Mängel zu beheben.“

1. Der südliche Teil des Riemerfeldrings ggü. des Bauhofs ist durchgängig schlecht beleuchtet, ge-
rade im Sommer sind viele Laternen durch den Baumbestand verdeckt. Eine zusätzliche niedri-
gere Laterne würde Abhilfe schaffen. Dies wurde bereits 2018 so gefordert und festgestellt.

2. Die Einsteinstraße/Niels-Bohr-Straße/Maier-Leibnitz-Straße ist ebenfalls schlecht beleuchtet.

3. Die Schleißheimer Straße (Südseite) zwischen der alten B 471 und BAB ist zu schlecht ausge-
leuchtet.

4. Die Schleißheimer Straße (Südseite) zwischen der alten B 471 und BAB ist zu schlecht ausge-
leuchtet.

5. Die vorhandene Beleuchtung am Römerhofweg im Bereich Mitterweg/Untere Straßäcker ist 
meist völlig eingewachsen, so dass man den Weg und evtl. Löcher im Fahrweg kaum sehen 
kann. Die Bäume/Büsche stehen auf öffentlichem Grund.

Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt 1 bis 5

Da es sich hier stets um die Nachbesserungen der Straßenbeleuchtungen handelt, können diese 
Punkte in einer Antwort zusammengefasst werden. Bei den meisten der angesprochenen Stra-
ßenbereiche im Riemerfeldring, in der Einsteinstraße, Niels-Bohr-Straße, Maier-Leibnitz-Straße 
sowie in der Schleißheimer Straße zwischen B 471 alt und BAB-Unterführung ist die Straßenbe-
leuchtung schon einige Jahrzehnte alt und somit in einigen Straßenbereichen aufgrund des Al-
ters nicht mehr ausreichend. Zudem verträgt sich die alte Technik nicht mehr mit den aktuellen 
Anforderungen an Lichtqualität und Energieeffizienz. Dies konnte bei einer Prüfung vor Ort mit 
den Bayernwerken festgestellt werden. Auch ist der Abstand zwischen den Leuchten in den 
meisten Fällen zu groß. Hier ist eine Nachbesserung der Beleuchtungssituation erforderlich, in-
dem auf LED umgerüstet wird und zusätzlich neue Leuchten zwischen den Vorhandenen ange-
bracht werden. Bei Bedarf sind für die angrenzenden Wege komplett neue Beleuchtungsanlagen 
vorgesehen.
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In anderen Straßenbereichen ist die mangelnde Beleuchtung auf die eingewachsenen Leuchten 
im Bereich der Bäume zurückzuführen. Der erforderliche Rückschnitt wurde bereits beauftragt.

In den letzten Jahren wurde die Beleuchtungssituation im Zuge von Straßenausbau- und Sanie-
rungsmaßnahmen durch die Herstellung von neuen Straßenbeleuchtungsanlagen in LED sukzes-
sive bedeutend verbessert. Da in den genannten Straßenbereichen in den nächsten Jahren keine 
Ausbaumaßnahmen geplant sind, soll eine Verbesserung der Beleuchtung schon ab 2020 durch-
geführt werden. Dies hängt jedoch von den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln ab.

 
6. An der Bushaltestelle Münchener Straße Ostseite – beim Maibaum – sind zwei Schilder für die 

Linien 230 sowie 292 angebracht. Dies ist unnötig. Es ist völlig ausreichend, wenn beide Linien 
auf einem Schild vermerkt sind. Dadurch wird der Gehweg gerade für Rollstuhlfahrer breiter 
und durchgängiger.

Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt 6

Hierzu wurde der Behindertenbeirat der Stadt Garching mit eingebunden. Dieser hätte gerne 
das nördliche Bushaltestellenschild entfernt, da durch die wartenden Fahrgäste in diesem Be-
reich eine Durchfahrt links vom Schild nicht möglich ist. Auf der rechten Seite ist zwischen Schild 
und Straße lt. Auskunft des Behindertenbeirats zu wenig Platz für Rollstuhlfahrer. Der MVV gab 
jedoch hierzu in seiner Stellungnahme an, dass der nördliche Mast erhalten bleibt und stattdes-
sen das südliche Schild entfernt wird. Dies u.a. vor dem Hintergrund, dass der Haltestellenmast 
als offizielles Verkehrsschild gilt (Zeichen 224 StVO) und so ein absolutes Haltverbot 15 Meter 
vor/nach dem Schild bewirkt. Von dem Standort des südlichen Schildes reicht die verkehrsrecht-
liche Wirkung des VZ nicht auf die gesamte Busbucht aus. Somit dürfte im nördlichen Bereich 
der Busbucht geparkt werden, was die (barrierefreie) Anfahrbarkeit der Bushaltestelle wieder 
beeinträchtigen würde. Darüber hinaus dient der Haltestellenmast auch für zusteigende Fahr-
gäste als Orientierungspunkt (wo die Busse zum Halten kommen sollen und Fahrgäste möglichst 
effizient zusteigen können), was sich auch auf die Haltestellenaufenthaltszeiten der einzelnen 
Busse positiv auswirkt.

Zudem sollen die Haltestellenmasten, in denen die Fahrplan- und Tarifinformationen angeschla-
gen sind, möglichst nah an vorh. Fahrgastunterständen positioniert sein. Die Durchgangsbreiten 
am nördlichen Mast sind lt. Auskunft des MVV grundsätzlich ausreichend, vielmehr steht der 
südliche Mast ungünstig zwischen „Baumscheibe“ und Bordstein. Die Gehwegbreite am nördli-
chen Mast könnte weiter verbessert werden, wenn für die Zeitungsständer ein anderer Standort 
gewählt wird.

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wird das südlich gelegenere Haltestellenschild entfernt 
und die Beschilderung erfolgt nur noch mit einem Schilderbaum für beide Linien. Dies sicherte 
die MVV GmbH zu.
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7. Fahrräder werden am Schwanenbrunnen und auch Maibaumplatz wild abgestellt und nicht an 
den dafür vorgesehenen Abstellplätzen. Hier sollen ggf. Hinweisschilder „nicht ordnungsge-
mäß abgestellte Räder werden entfernt“ angebracht werden.

Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt 7

Die örtliche Straßenverkehrsbehörde stellte vor Ort fest, dass vereinzelte Fahrräder nicht in den 
vorgesehenen Abstellbereichen, teilweise direkt vor der Brandmeldezentrale (MBZ), östlich der 
U-Bahn-Station, abgestellt wurden. Das Abstellen von Fahrrädern ist auf allen öffentlichen Flä-
chen, die dem Fußgängerverkehr vorbehalten sind, zulässig. Die ständige Vorsicht und gegensei-
tige Rücksicht nach § 1 Abs. 1 StVO ist jederzeit erforderlich. Eine optische Belästigung ist kein 
ausreichender Grund, um abgestellte Fahrräder amtlich entfernen zu lassen. Das Abstellen von 
Fahrrädern auf öffentlichen Flächen für den Fußgängerverkehr ist erlaubt und stellt einen zuläs-
sigen Gemeingebrauch dar. Dies entschied das OVG Lüneburg und bekräftigt damit ein Urteil des 
VG Göttingen (1 A 274/05). Das Gericht stellte klar, dass nur behinderndes oder belästigendes 
Fahrradparken das Entfernen rechtfertigt. Das Straßenverkehrsrecht dient der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs und nicht der Verschönerung des Stadtbilds.

Die Stadt Garching b. München ist somit nur befugt Fahrräder zu entfernen, wenn durch diese 
eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen. Fahrräder können deshalb nur 
entfernt werden, wenn entweder

a) diese offensichtlich von ihrem Besitzer aufgegeben wurden, wobei kleine Mängel wie ein 
platter Reifen noch kein sicheres Indiz darstellen, oder

b) diese Flucht- oder Rettungswege versperren, oder
c) durch diese eine Schädigung, Gefährdung, Behinderung oder Belästigung von anderen Ver-

kehrsteilnehmern ausgeht.

Somit ist von der Anbringung von weiteren Hinweisschildern abzusehen, da sich auf der beste-
henden Beschilderung für die Rettungs- und Fluchtwege auf dem Helmut-Karl-Platz bereits ein 
Hinweis befindet, sowie auch an der BMZ an Maibaumplatz. Zudem werden die besagten Plätze 
regelmäßig durch das Ordnungsamt kontrolliert. An den entsprechenden Fahrrädern werden 
Banderolen angebracht. Zusätzlich werden Fahrräder zweimal jährlich durch die P+R Park & Ride 
GmbH markiert, entfernt und eingelagert. 

8. Die Baustellenabsicherung in der Schleißheimer Straße ab Getränkemarkt bis zur alten B471 
ist mangelhaft, zudem wird die dortige Einbahnregelung ständig missachtet. Der Zebrastreifen 
auf Höhe Schleißheimer Str. 28 ist ebenfalls mit Stolperfallen versehen. Zudem ist der Überg-
ang alte B 471 / Schleißheimer Straße absolut gefährlich, auch wenn dort ein Schild ange-
bracht ist, dass Fußgänger hier nicht queren sollen.

Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt 8

Der Antrag ist als gegenstandslos zu betrachten, da die Baumaßnahme bereits abgeschlossen ist. 
Die örtliche Straßenverkehrsbehörde führte während des gesamten Zeitraums der Baustelle re-
gelmäßig Baustellenkontrollen durch. Vor Ort konnten keine Mängel bei der Absicherung der 
Baustelle festgestellt werden. Des Weiteren wurde durch die Baufirma die Verkehrsführung 
nach Rücksprache mit der Straßenverkehrsbehörde situationsbedingt angepasst, um die betrof-
fenen Anwohner und Gewerbebetriebe so wenig wie möglich zu beeinträchtigen bzw. die Zu-
fahrt zu den Geschäften zu gewährleisten.
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9. Die Wertstoffinsel in Hochbrück war wieder total vermüllt. Fotos wurden übermittelt.

Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt 9

Auch die Verwaltung vertritt die Meinung, dass dies völlig inakzeptabel ist. Der Verwaltung sind 
hier zwei Fälle bekannt:

Anfang März und Anfang April 2019 wurde durch das Ordnungsamt Anzeige bei der Polizeiin-
spektion Oberschleißheim nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz gegen die Verursacher gestellt. 
Zudem wurden durch das Landratsamt Bußgeldverfahren gegen die Verursacher eingeleitet.
Der Müll wurde durch den Städtischen Bauhof entsorgt.

10. Die Zufahrt zum Biergarten Mühlenpark, Mühlgasse ist nur für ältere und behinderte Bürger 
ein Problem, da sie mit dem Fahrzeug bei der derzeitigen Regelungslage nicht fahren dürfen. 
Dies ist zudem ein Problem auch für Gäste der Anwohner, da auch diese dort nicht fahren dür-
fen. Hinsichtlich der Regelungslage bitten wir um eine Überprüfung, welche rechtlich saubere 
Möglichkeit es gibt, auch älteren Bürgern, die am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen, 
einen Biergartenbesuch zu ermöglichen.

Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt 10

Die Mühlgasse ist ab Anwesen Nr. 24 wie folgt beschildert:

o Zeichen 260 „Verbot für Kraftfahrzeuge“
o Zusatzzeichen „Landwirtschaftlicher- und Lieferverkehr frei“
o Zusatzzeichen „Mit Sonderausweis frei“

Vor dem Jahre 2016 war die Mühlgasse mit dem Zusatzzeichen „Anlieger frei“ beschildert. Durch 
diese Beschilderung, entstand für Besucher des Biergartens Mühlenpark der fälschliche Ein-
druck, die „Lindenallee“ trotz des Verkehrszeichens „Verbot für Kraftfahrzeuge“ rechtmäßig be-
fahren zu können. Die Verwaltung musste leider feststellen, dass Verkehrsteilnehmer infolge-
dessen auch den Grünstreifen zwischen den Linden als Parkfläche nutzen.

Durch die neu angeordneten Verkehrszeichen (unter anderem das Zusatzzeichen „Mit Son-
derausweis frei“) wird nunmehr hinreichend bestimmt, welchem Personenkreis das Befahren 
der Mühlgasse in diesem Abschnitt gestattet ist. Da die Besucher des Biergartens Mühlenpark 
keinen Sonderausweis besitzen, ist auch für diesen Personenkreis die Durchfahrt verboten.

Nach der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung kann eine Ausnahmegenehmigung, 
in diesem Fall zum Befahren der Mühlgasse, nur in besonders dringenden Fällen erteilt werden. 
An den Nachweis solcher Dringlichkeit sind strenge Anforderungen zu stellen. Ausschließlich die 
Anwohner und Gewerbebetriebe des betroffenen Straßenabschnitts erhalten Sonderausweise, 
mit denen es gestattet wird, die Mühlgasse ab Hausnummer 24 bis zu den jeweiligen Anwesen 
mit einem Kraftfahrzeug zu befahren. 

Da der Besuch des Biergartens eine rein private Vergnügung ist, kann die örtliche Straßenver-
kehrsbehörde keine Ausnahmegenehmigungen an die Besucher des Biergartens ausstellen, da 
hier kein besonderer Fall vorliegt. 
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Des Weiteren stellte die CSU-Fraktion mit Schreiben vom 04.09.2019 gem. § 24 der GeschO den An-
trag: 

„Der Stadtrat möge beschließen, die Geschwindigkeit in der Schleißheimer Straße, beginnend ab 
Haus-Nr. 1 bis zur Maier-Leibnitz-Str./Umgehungsstraße auf 30 km/h zu begrenzen.“

Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß Nr. 1 zu Zeichen 274 (Zulässige Höchstgeschwindigkeit) der Verwaltungsvorschrift zu § 41 der 
Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) sollen Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Sicherheitsgrün-
den auf bestehenden Straßen angeordnet werden, wenn Unfalluntersuchungen ergeben haben, dass 
häufig geschwindigkeitsbedingte Unfälle aufgetreten sind. 

Im Zeitraum von 01.01.2019 bis 20.10.2019 wurden durch die Polizeiinspektion 48 im oben genann-
ten Bereich sechs Unfälle aufgenommen. Bei keinem dieser Unfälle war die gefahrene Geschwindig-
keit unfallursächlich. Dies spiegeln auch die Unfallzahlen der letzten fünf Jahre wieder. Eine Häufung 
kleinerer Zusammenstöße beim Ein- und Ausparken in letzter Zeit kann von Seiten der Polizei nicht 
ausgeschlossen werden. Erfahrungsgemäß zeigen Geschädigte jedoch auch kleine Schäden bei der 
Polizei an. In diesen Fällen ist jedoch Unachtsamkeit und nicht die Geschwindigkeit unfallursächlich. 
Eine Geschwindigkeitsreduzierung dürfte aus Sicht der Polizei keinen Einfluss auf die Unfallentwick-
lung an der Schleißheimer Straße haben.

Die vorliegenden Unfallzahlen belegen, dass im Bereich Schleißheimer Straße einige wenige – im Jahr 
2019 gar keine – geschwindigkeitsbedingten Unfälle aufgetreten sind, sodass der Tatbestand der 
häufig geschwindigkeitsbedingten Unfälle nicht gegeben und somit keine Geschwindigkeitsreduzie-
rung anzuordnen ist. Auch bereits in vergangenen Jahren durchgeführte Geschwindigkeitsmessungen 
belegen, dass lediglich 2 % der gemessenen Kraftfahrzeuge die zulässige Geschwindigkeit von 50 
km/h überschritten haben.

Eine weitere Möglichkeit wäre aber eine Beschränkung auf Tempo 30 km/h gemäß Nr. 13 zu Zeichen 
274 VwV-StVO. Demnach ist innerhalb geschlossener Ortschaften die Geschwindigkeit im unmittelba-
ren Bereich an den Straßen gelegenen Kindergärten, -tagesstätten, -krippen, -horten, allgemeinbil-
denden Schulen, Förderschulen für geistig oder körperlich behinderte Menschen, Alten- und Pflege-
heimen oder Krankenhäusern in der Regel auf Tempo 30 km/h zu beschränken, soweit die Einrich-
tungen über einen direkten Zugang zur Straße verfügen oder im Nahbereich der Einrichtungen star-
ker Ziel- und Querverkehr mit all seinen kritischen Begleiterscheinungen (z.B. Bring- und Abholver-
kehr mit vielfachem Ein- und Aussteigen, erhöhter Parkraumverkehr, häufige Fahrbahnquerungen 
durch Fußgänger, Pulkbildung von Radfahrern und Fußgängern) vorhanden ist. Dies gilt insbesondere 
auch auf klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), sowie auf weiteren Vorfahrts-
straßen (Zeichen 306).

Die Max-Mannheimer-Mittelschule und die Grundschule Garching West befinden sich ca. 80 Meter 
südlich der Schleißheimer Straße. Der Zugang zur Schule erfolgt über die St.-Severin-Straße, die in 
diesem Bereich als Gehweg ausgewiesen und beschildert ist. Die Schulen verfügen jedoch über kei-
nen direkten Zugang zur Schleißheimer Straße. Des Weiteren ist Ziel- und Quellverkehr entlang der 
St.-Severin-Straße ausschließlich bis zum Lehrerparkplatz erkennbar, da hier der Bring- und Abholver-
kehr durch die Erziehungsberechtigten stattfindet. Weitere oben aufgeführte Einrichtungen sind im 
direkten Umfeld der Schleißheimer Straße nicht betroffen, sodass auch hier der Tatbestand nicht er-
füllt und kein Tempo 30 km/h anzuordnen ist.
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Die Schleißheimer Straße kann, beginnend ab Hausnummer 1 bis Einmündung Schleißheimer Stra-
ße/Maier-Leibnitz-Straße, mehrmals mittels Lichtzeichenanlage sicher überquert werden. Allein 
durch die Lichtzeichenanlagen ergibt sich schon eine Reduzierung der Geschwindigkeit. Auch die Be-
reitstellung eines Verkehrshelfers wurde nicht weiterverfolgt, da dies aus Sicht der Verwaltung und 
der Schulweghelfer bisher nicht erforderlich war.

Aus den vorgenannten Gründen wird eine Verringerung der Höchstgeschwindigkeit in der Schleißhei-
mer Straße derzeit nicht angestrebt. Dennoch beobachten wir die Verkehrslage in diesem Bereich 
weiterhin und werden umgehend die entsprechenden Maßnahmen einleiten, sofern dies erforderlich 
ist. Hierzu stehen wir auch mit der PI 48 im ständigen Kontakt.

SR Ascherl erhält den Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 04.09.2019 bzgl. der Herabsenkung der 
Geschwindigkeit an der Schleißheimer Straße aufrecht und möchte, dass darüber abgestimmt wird.

SR Kratzl ist der Auffassung, die Fahrradabstellverbote am Maibaumplatz bzw. beim Schwanenbrun-
nen sollten durchgesetzt werden, heißt die wild abgestellten Fahrräder sollen nach Möglichkeit ent-
fernt werden. Der Vorsitzende sagt zu, dass die Verwaltung versuchen wird, dies umzusetzen.

II. KENNTNISNAHME (14):

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Sachvortrag und die Ausführungen zu den Ziffern 1 – 10  
zur Kenntnis.

III. EINSTIMMIGER BESCHLUSS (14):

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt einstimmig, dass die Geschwindigkeit in der Schleißhei-
mer Straße beginnend ab Nr. 1 bis zur Maier-Leibnitz-Straße / Umgehungsstraße auf 
30 km/h begrenzt werden und dem Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 04.09.2019 somit nachge-
kommen werden soll. 
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TOP  3 Personalwirtschaftlicher Stellenplan 2020;

I. SACHVORTRAG:

Im Haushaltsjahr 2019 wurden für die Personalkosten 11.480.000,00 € als Ansatz in den Haushalt ge-
stellt. Davon sind aktuell 9.070.000,00 € aufgebraucht, nach Auszahlung des November-Gehalts mit 
der Jahressonderzahlung („Weihnachtsgeld“) werden ca. 10.541.338,00 € aufgebraucht sein.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden die Personalkosten mit 12.000.000,00 € veranschlagt. Die Steige-
rung der Personalkosten hängt wie gewohnt zum einen mit den geplanten Stellenmehrungen/ -he-
bungen zusammen. Diese betragen nach dem Vorschlag der Verwaltung 153.905,09 €.

Einen großen Teil der Personalkostensteigerung machen auch wie jedes Jahr die eingeplanten Tarif-
erhöhungen aus. Zwar wurde in der Tarifrunde 2018 bereits eine Tarifverhöhung für 2020 ausgehan-
delt und diese fällt nach derzeitigem Stand mit durchschnittlich 1,06% und maximal 1,81 % ver-
gleichsweise niedrig aus. Allerdings geht die Verwaltung nach Rückfrage beim Kommunalen Arbeitge-
berverband Bayern davon aus, dass im Zuge der anstehenden Tarifverhandlungen 2020 hier noch ei-
ne Nachbesserung zugunsten der Arbeitnehmer zwischen 3% und 4% erfolgt. Dies wurde auch ent-
sprechend beim Personalkostenansatz so mit eingeplant.

Der Stellenplan 2020 ist eine Fortschreibung des Stellenplans 2019. Die Beurteilung und Bewertung 
einzelner Planstellen erfolgt somit nur dann, wenn Änderungen erforderlich waren. Hierzu gelten die 
Aussagen in den Stellenplänen der vergangenen Jahre.
Zum Stellenplan 2020 werden sowohl die Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses als auch Ent-
scheidungen in der Zuständigkeit des Ersten Bürgermeisters aus dem Jahr 2019 eingearbeitet.

Mit der Einführung der neuen Entgeltordnung im Jahr 2017 trat das bisherige Übergangsrecht, das 
noch auf die Vergütungsordnung des BAT Bezug genommen hatte, außer Kraft. Die Eingruppierung 
erfolgt jetzt unmittelbar in die Entgeltgruppen des TVöD. Die bisherige Entgeltgruppe 9 wurde in die 
neuen Entgeltgruppen 9a bis 9c unterteilt. Dadurch wird den Anforderungen in der Praxis nach un-
terschiedlicher Bezahlung in diesem Bereich Rechnung getragen. Die bis zum Jahr 2016 nur vom Ar-
beiterbereich belegten Entgeltgruppen 4 und 7 werden jetzt von allen Beschäftigten belegt

Die ausgewiesenen Planstellen für Beamte und Beschäftigte sind (in etwa) wie folgt vergleichbar:

Beamte (BayBesG) Beschäftigte (TVöD)
A5 BayBesG EG 3

EG 4
TVöD
TVöD

A6 BayBesG EG 5 TVöD
A7 BayBesG EG 6

EG 7
TVöD
TVöD

A8 BayBesG EG 8 TVöD
A9 BayBesG EG 9a

EG 9b
TVöD
TVöD

A10 BayBesG EG 9c
EG 10

TVöD
TVöD

A11 BayBesG EG 10
EG 11

TVöD
TVöD

A12 BayBesG EG 11
EG 12

TVöD
TVöD

A13 BayBesG EG 13 TVöD
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Für Beschäftigte in den städtischen Kindertageseinrichtungen sowie dem Seniorentreff gilt seit 
01.11.2009 der neue Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst mit den sog. 
„S-Entgeltgruppen“ von S 2 bis S 18 sowie eigenen Tätigkeitsmerkmalen. Die Stellenbewertung und 
-besetzung im Sozial- und Erziehungsdienst wird seit dem Stellenplan 2010 nach diesem Tarifvertrag 
vorgenommen

SYSTEMATIK

Die Planstellen beginnen jeweils mit der Bereichsnummer. Die Bereichsnummer wurde wie folgt ver-
teilt:
 Büro des Ersten Bürgermeisters: 001 
 Geschäftsbereich I, Zentrale Dienste und Liegenschaftsverwaltung: 100 
 Geschäftsbereich II, Bauen und Umwelt: 200 
 Geschäftsbereich III, Finanzverwaltung: 300

Die eigentliche Planstellennummer ist immer dreistellig, um welche Art der Planstelle es sich handelt 
erkennt man an der ersten Ziffer der Planstelle:
0 = Führungskraft
1 = stellvertretene Führungskraft oder Fachkräfte/Beamte ab Entgeltstufe 9b bzw. A9
2 = Sachbearbeiter und Fachkräfte (Entgeltstufe 5 – 9a)
3 = Arbeiter
4 = Auszubildende
5 = Hilfskräfte und geringfügig Beschäftigte

Die Ziffern zwei und drei sind jeweils fortlaufend, anhand ihr erkennt man die Anzahl der einzelnen 
Gruppen im jeweiligen Geschäftsbereich bzw. die Anzahl der Beschäftigten mit der gleichen Klassifi-
zierung.
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STELLENPLAN:

Die Beschlussvorlage gliedert sich wie gehabt in den Teil A) mit den sachlichen Änderungen ohne fi-
nanzielle Auswirkungen und den Teil B), die Änderungen mit finanziellen Auswirkungen.

A) SACHLICHE, ORGANISATORISCHE ÄNDERUNGEN:

BEREICH 120 – GB I – FACHBEREICH BÜRGERSERVICE & ZENTRALE DIENSTE

Umbenennung der Planstelle 120 / 102 Bereichsleiter (m/w/d) Ordnungsamt in Planstelle 
120 / 102 Ltd. Sachbearbeiter (m/w/d) Ordnungsamt:

Im Ordnungsamt wurde 2019 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) eine Or-
ganisationsuntersuchung durchgeführt. Der BKPV hat der Stadt Garching hier empfohlen, auf eine ei-
gene Leitung zu veruichten und damit auch das Ordnungsamt nicht als in sich abgeschlossene Organi-
sationseinheit zu betrachten. Somit entfällt auch die Leitungsfunktion. Dienstrechtliche Angelegen-
heiten werden von der Fachbereichs- bzw. Geschäftsbereichsleitung wahrgenommen.

Umbenennung der Planstelle 120 / 205 Leiter (m/w/d) und Sachbearbeiter (m/w/d) Meldeamt in 
Planstelle 120 / 205 Sachbearbeiter (m/w/d) Meldeamt:

Auf die Ausführungen zu Planstelle 120 / 102 wird verwiesen. Auch hier soll auf eine eigene Leitungs-
funktion mit dienstrechtlichen Aufgaben verzichtet werden. Ein Sachbearbeiter (m/w/d) soll aber ko-
ordinierende Tätigkeiten übernehmen. Diese erreichen aber kein relevantes Ausmaß.

BEREICH 120 – GB I – FACHBEREICH BÜRGERSERVICE & ZENTRALE DIENSTE
BEREICH 130 – GB I – FACHBEREICH GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

Verschiebung der Planstelle 120 / 210 Sachbearbeiter (m/w/d) Beschaffung und Ordnungsamt in 
den Bereich 130 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung und Umbenennung in Planstelle 130 / 205 
Teamassistenz (m/w/d) Gebäudeunterhalt:

Für den Bereich Gebäudeunterhalt wurde 2019 ebenfalls eine Orga-Untersuchung durchgeführt. Im 
Ergebnis lautet eine der Empfehlungen, den Sachbearbeitern (m/w/d) Gebäudeunterhalt eine eigene 
Teamassistenz in Teilzeit zur Verfügung zu stellen, um diese von bestimmten Aufgaben zu entlasten. 
Um hier möglichst zeitnah und unabhängig von den Haushaltsberatungen eine Stellenbesetzung her-
beiführen zu können, wird die derzeit vakante Planstelle 120 / 210 in den Bereich 130 verschoben. 
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BEREICH 130 – GB I – FACHBEREICH GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

Umbenennung der Planstelle 130 / 201 Teamassistenz (m/w/d) Meldeamt in Planstelle 130 / 201 
Teamassistenz (m/w/d) und Sachbearbeiter (m/w/d) Liegenschaftsverwaltung:

Als Weiterführung zur Installation einer eigenen Teamassistenz für den Bereich Gebäudeunterhalt 
soll diese Stelle künftig ausschließlich die Liegenschaftsverwaltung unterstützen, nicht nur als Tea-
massistenz, sondern auch sachbearbeitend.

BEREICH 130 – GB I – FACHBEREICH GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

Aufteilung der Planstelle 130 / 312 Reinigungskraft (m/w/d) Kommunale Wohnanlage in 
die Planstellen 130 / 312 Reinigungskraft (m/w/d) Kommunale Wohnanlage und 130 / 319 Reini-
gungskraft (m/w/d) Kinderkrippe Nachbarskinder:

Die Planstelle ist bislang mit 28,5 Stunden veranschlagt und die Planstelleninhaberin ist für die Reini-
gung der Kommunalen Wohnanlage sowie die Reinigung der Kinderkrippe Nachbarskinder (Träger ist 
die NBH Garching) in der Mühlgasse zuständig. Die Stelleninhaberin hat angekündigt, im Jahr 2020 in 
Altersrente zu gehen. 
Die Stelleninhaberin hat keine Urlaubs- und Krankheitsvertretung mit der Folge, dass hier eine exter-
ne Firma einspringen muss, die die Leistungen dann auch separat in Rechnung stellt. Der Rentenein-
tritt der Stelleninhaberin wird zum Anlass genommen, die Stelle wie folgt aufzuteilen:
 Planstelle 130 / 312 Reinigungskraft (m/w/d) Kommunale Wohnanlage: 12 Stunden
 Planstelle 130 / 319 Reinigungskraft (m/w/d) Kinderkrippe Nachbarskinder: 15 Stunden

Beide Stelleninhaber (m/w/d) sollen sich im Urlaubs- bzw. Krankheitsfall gegenseitig vertreten, so 
dass man die Kosten für eine externe Firma einsparen kann. Durch die Stundenreduzierung (27 Stun-
den statt wie bisher 28,5 Stunden) geht die Stellenteilung kostenneutral vonstatten.

BEREICH 380 – GB III – MENSA SCHULE-WEST

Neuschaffung des Bereichs 380

Im Zuge der Beratungen für den Nachtragshaushalt 2019 hat der Haupt- und Finanzausschuss in sei-
ner Sitzung vom 19.09.2019 dem Stadtrat die Schaffung der Planstelle 380 / 301 – Hauswirtschaftli-
che Hilfskraft (m/w/d) Mensa Schule-West in Teilzeit mit 20 Wochenstunden empfohlen. Dies wurde 
vom Stadtrat mit dem Nachtragshaushalt genehmigt und von der Verwaltung umgesetzt. Da Die Stel-
le ansonsten keinem Bereich zugeordnet werden kann, wird dafür der Bereich 380 Mensa Schule 
West neu hinzugefügt.
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B) ÄNDERUNGEN MIT FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN:

BEREICH 001 – BGMBÜRO / GESCHÄFTSLEITUNG

Planstelle 001 / 203 – Sachbearbeiter (m/w/d) Öffentlichkeitsarbeit
Anhebung der Planstelle von EG 8 nach EG 9a

Aufgrund eines entsprechenden Antrages durch die Stelleninhaberin wurde die Stelle im Jahr 2019 
neu beschrieben. Das Stellenbewertungsverfahren in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommu-
nalen Prüfungsverband (BKPV) läuft derzeit noch und konnte aufgrund personeller Ressourcen beim 
BKPV zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen werden. Anhand der höherwertigen Tätigkeits-
merkmale zeichnet sich aber eine Höherbewertung der Stelle ab.
Die Verwaltung schlägt daher vor, mit dem Stellenplan die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen und die Höhergruppierung nach Vorliegen der Stellenbewertung entsprechend umzusetzen. 
Dazu ist ohnehin ein Einzelbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses notwendig. 

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 4.077,80 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Anhebung der Planstelle 001 / 203 Sachbearbeiter 
(m/w/d) Öffentlichkeitsarbeit von EG 8 nach EG 9a TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Ände-
rung für den Stellenplan 2020.

BEREICH 001A – BGMBÜRO / PERSONAL + IT

Planstelle 001a / 103 – Sachbearbeiter (m/w/d) IT
Absenkung der Planstelle von EG 11 nach EG 10

Aufgrund der Arbeitsmarktsituation im IT-Bereich und aufgrund der ständig wachsenden organisato-
rischen Aufgaben im Bereich der städtischen IT (u.a. digitale Verwaltung (mit digitaler Authentifizie-
rung, Kommunikation und digitales Bezahlen, digitales Klassenzimmer, Einbindung der städtischen 
Außenstellen in das Rathausnetz) wird hier dazu übergegangen, komplexe administrative Aufgaben 
an externe Dienstleister zu vergeben. Knowhow ist im Großraum München ausreichend vorhanden. 
Damit liegen aber auch im Tarifsinn die Voraussetzungen für eine Eingruppierung nach EG 11 TVöD 
nicht mehr vor, da die entsprechenden Tätigkeitsmerkmale (besondere Schwierigkeit und Bedeu-
tung) nicht mehr erfüllt sind.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: -2.894,10 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Absenkung der Planstelle 001a / 103 Sachbearbeiter 
(m/w/d) IT von EG 11 nach EG 10 TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für den Stel-
lenplan 2020.
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Planstelle 001a / 106 – Sachbearbeiter (m/w/d) IT
Einzug der Planstelle 

Wie bereits im personalwirtschaftlichen Stellenplan für das Jahr 2018 im Rahmen der Neuschaffung 
der Planstelle 001a / 107 Sachbearbeiter (m/w/d) IT angekündigt, wird die Planstelle 001a / 106 nach 
dem Renteneintritt der Stelleninhaberin nicht nachbesetzt, sondern eingezogen.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: -51.933,77 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Einzug der Planstelle 001a / 106 Sachbearbeiter 
(m/w/d) IT zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für den Stellenplan 2020.

Planstelle 001a / 202 – Sachbearbeiter (m/w/d) Personal
Erhöhung der Arbeitszeit von TZ 15 auf Vollzeit mit 39 Stunden

Der Stellenplan sieht für die Personalverwaltung folgendes Personal vor:
 Planstelle 001a / 101 Personalleiter (m/w/d), Vollzeit
 Planstelle 001a / 201 Sachbearbeiter (m/w/d) Besoldung u. Vergütung, Vollzeit
 Planstelle 001a / 202 Sachbearbeiter (m/w/d) Personal, Teilzeit 15 Stunden
Macht zusammen 94 Stunden Arbeitszeit.

Die Stadt Garching b. München beschäftigt im Moment 205 Mitarbeiter (m/w/d). Daneben ist die 
Personalstelle für mehrere Aushilfskräfte auf Stundenbasis (Wertstoffhof, Bürgerhaus, Renigung) so-
wie für die Mitarbeiter (m/w/d) der Stadtwerke Garching, des Kultur- und Musikvereins Garching b. 
München und des Zweckverbandes Staatliches Gymnasium Garching zuständig. Insgesamt sind damit 
ca. 350 Arbeitnehmer (m/w/d) zu betreuen (im Juli 2019 waren es bespielsweise 364 „Abrechnungs-
fälle“).

Trotz Einführung elektronischer Hilfen, wie z.B. die flächendeckende Zeiterfassung, hat der Betreu-
ungsaufwand für das Personal in den letzten Jahren stetig zugenommen. Dies ist auf unterschiedliche 
Gründe zurückzuführen. Eine wesentliche Ursache neben der steigenden Personalzahl ist der Fach-
kräftemangel im Großraum München mit der Arbeitsmarktsituation und damit direkt in Verbindung 
eine erhöhte Personalfluktuation. In Zeiten von Netzwerken wie Xing oder Portalen wie Indeed be-
kommen die Arbeitnehmer (m/w/d) die Stellenangebote täglich direkt auf das Handy. Dies hat zum 
Einen einen stark erhöhten Aufwand bei den Stellenbesetzungs-verfahren zur Folge. Zum Anderen 
muss die Stadt aber auch verstärkt Maßnahmen zur Personalbindung betreiben. 
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Als Beispiel für den Aufwand bei den Stellenbesetzungsverfahren kann aktuell der Bereich Kinderbe-
treuung aufgeführt werden. Die Stadt Garching beschäftigt hier ca. 60 pädagogische Mitarbeiter 
(m/w/d), Tendenz – aufgrund der sich erhöhenden Kinderzahlen – steigend. Der Freistaat Bayern för-
dert zwar die Kinderbetreuung und damit auch die Personalkosten für das pädagogische Personal, 
der finanzielle und zeitliche Aufwand für die Personalaquise bleibt allerdings am Träger hängen. Seit 
dem 01.12.2018 haben zehn pädagogische Mitarbeiter (m/w/d) gekündigt bzw. eine Dame hat ihren 
Vertrag gar nicht angetreten, obwohl die Stadt Garching gerade in diesem Bereich einen sehr hohen 
Aufwand zur Mitarbeiterbindung betreibt. Nicht mit eingerechnet ist die Suche nach zwei Elternzeit-
vertretungen. Die Stellen konnten – unter hohem zeitlichen und finanziellen Aufwand – weitestge-
hend nachbesetzt werden bzw. die Stellenbesetzungsverfahren laufen noch. Zudem waren fünf Stel-
len im handwerklichen bzw. hauswirtschaftlichen Bereich und fünf Stellen in der Verwaltung zu be-
setzen.

Mehr denn je muss sich daher die Stadt Garching als attraktiver Arbeitgeber in der Region darstellen 
und Maßnahmen zur Personalbindung betreiben. Dies sind natürlich einerseits finanzielle Anreize 
(siehe u.a. unter Buchstabe C) dieser Beschlussvorlage), aber auch sogenannte weiche Faktoren, wie 
zum Beispiel der Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Dafür ist auch die Personal-
stelle mit zutändig.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzurwirken, wurde in den vergangenen Jahren u.a. die Ausbil-
dungstätigkeit der Stadt Garching verstärkt und auf verschiedene Bereiche ausgeweitet. Die Stadt hat 
in den letzten Jahren neben mehreren Verwaltungsfachangestellten u.a. einen Fachinformatiker Sys-
temintegration, eine Fachkraft für Abwassertechnik und zwei Straßenwärter ausgebildet. Zudem 
läuft als Pilotprojekt derzeit gerade ein duales Bachelorstudium öffentliches Recht (LL.B). Bisher 
konnten alle Azubis (m/w/d) auch in ein festes Beschäftigungsverhältnis übernommen werden. Für 
das kommende Jahr ist eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik im Bürgerhaus ge-
plant. Für die nächsten Jahre ist angesichts der Arbeitsmarktsituation sowie einigen absehbaren Ren-
teneintritten eine Erhöhung der Frequenz bei  der Ausbildungstätigkeit vorgesehen. Auch Weiterqua-
lifizierungsmaßnahmen, wie der Beschäftigtenlehrgang II müssen begleitet werden. Daher soll die im-
mer umfangreicher werdende Funktion der Ausbildungsleitung von der Personalleitung abgetrennt 
und an eine Mitarbeiterin im Personalbereich übertragen werden.

Ein weiterer Grund für den steigenden Zeitaufwand bei der Betreuung der Mitarbeiter (m/w/d) sind 
die immer umfangreicher werdenden Anforderungen durch das Arbeits- und Tarifrecht bzw. auch 
durch die Arbeitsgerichtssprechung. Als Beispiel können hier aus aktuellem Anlass die Aushilfen auf 
Stundenbasis (Arbeit auf Abruf) genannt werden, durch die die Stadt Garching bislang in gewissen 
Bereichen immer eine Flexibilität bei der Personaldisposition hatte. Während im vergangenen Jahr 
die Vereinbarung noch eine DIN A4-Seite umfasste, werden jetzt vier DIN A4-Seiten benötigt, um alle 
Punkte abzudecken. Dazu kommt zusätzlich eine umfangreiche Berechnung und Verrechnung des Ur-
laubs.
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Eine Abfrage über die Besetzung der Personalstellen bei vergleichbaren Kommunen im Großraum er-
gab Folgendes:

Kommune Stellen Voll-
zeit

Stellen Teilzeit Stunden Personal-
stelle:

Gemeinde Taufkirchen 2 1 ?
Gemeinde Ottobrunn 2 3 (30 / 30 / 30) 168
Gemeinde Ismaning 2 3 (24 / 30 / 34) 166
Gemeinde Unterföhring 1 2 (33 / 25) 97
Gemeinde Hallbergmoos 2 - 78

Die Stadt Garching läge im Fall der Genehmigung des Antrages bei 117 Stunden. Allerdings liegt hier 
in Garching im Vergleich zu den Gemeinden Taufkirchen, Ottobrunn, Ismaning und Unterföhring auch 
noch die Personalleitung in der Personalstelle sowie die Dienst- und Fachaufsicht für die IT. Das ist in 
den aufgezählten Kommunen nicht der Fall.

Die Verwaltung schlägt aus den genannten Gründen vor, die Arbeitszeit auf Vollzeit zu erhöhen.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 35.210,93 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der der Stundenerhöhung bei der Planstelle 001a / 202 
Sachbearbeiter (m/w/d) Personal von TZ 15 auf Vollzeit zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Ände-
rung für den Stellenplan 2020.
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BEREICH 110 – GB I / KULTUR

Planstelle 110 / 203 – Sachbearbeiter (m/w/d) Kultur
Anhebung der Planstelle von EG 8 nach EG 9a

Aufgrund eines entsprechenden Antrages durch die Stelleninhaberin wurde die Stelle im Jahr 2019 
neu beschrieben. Das Stellenbewertungsverfahren in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommu-
nalen Prüfungsverband (BKPV) läuft derzeit noch und konnte aufgrund personeller Ressourcen beim 
BKPV zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen werden. Anhand der höherwertigen Tätigkeits-
merkmale zeichnet sich aber eine Höherbewertung der Stelle ab.
Die Verwaltung schlägt daher vor, mit dem Stellenplan die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen und die Höhergruppierung nach Vorliegen der Stellenbewertung entsprechend umzusetzen. 
Dazu ist ohnehin ein Einzelbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses notwendig. 

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 4.688,13 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Anhebung der Planstelle 110 / 203 Sachbearbeiter 
(m/w/d) Kultur von EG 8 nach EG 9a TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für den 
Stellenplan 2020.

BEREICH 120 – GB I / FACHBEREICH BÜRGERSERVICE & ZENTRALE DIENSTE

Planstelle 120 / 102 – Ltd. Sachbearbeiter (m/w/d) Ordnungsamt
Absenkung der Planstelle von EG 11 nach EG 10 

Auf die Ausführungen unter Buchstabe A) wird Bezug genommen. Die Planstelle wurde mit dem Stel-
lenplan 2019 von EG 10 nach EG 11 angehoben. Die Organisationsuntersuchung im Ordnungsamt mit 
der Stellenbemessung und –bewertung brachte zum Ergebnis, dass es sich um keine eigenständige 
Leitungsstelle handelt und damit keine Stellenbewertung nach EG 11. Entsprechend wird die Stellen-
hebung aus 2019 wieder eingezogen.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: -2.894,10 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Absenkung der Planstelle 120 / 102 Ltd. Sachbearbeiter 
(m/w/d) Ordnungsamt von EG 11 nach EG 10 TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung 
für den Stellenplan 2020.
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Planstelle 120 / 201 – Sachbearbeiter (m/w/d) Ordnungsamt und Verkehr
Absenkung der Planstelle von EG 10 nach EG 9a 

Auf die Ausführungen zur Planstelle 120 / 102 wird Bezug genommen. Die Organisationsuntersu-
chung im Ordnungsamt mit der Stellenbemessung und –bewertung brachte zusammenfassend eine 
Eingruppierung nach EG 9a TVöD zum Ergebnis.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: -6.472,87 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Absenkung der Planstelle 120 / 201 Sachbearbeiter 
(m/w/d) Ordnungsamt und Verkehr von EG 10 nach EG 9a TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese 
Änderung für den Stellenplan 2020.

Planstelle 120 / 205 – Sachbearbeiter (m/w/d) Einwohnermeldeamt
Absenkung der Planstelle von EG 9a nach EG 8 

Auf die Ausführungen unter Buchstabe A) wird Bezug genommen. Die Planstelle wurde mit dem Stel-
lenplan 2019 von EG 8 nach EG 9a angehoben. Die Stellenbewertung brachte zum Ergebnis, dass es 
sich um keine eigenständige Leitungsstelle handelt und damit keine Stellenbewertung nach EG 9a. 
Entsprechend wird die Stellenhebung aus 2019 wieder eingezogen.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: -7.776.,00 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Absenkung der Planstelle 120 / 205 Sachbearbeiter 
(m/w/d) Einwohnermeldeamt von EG 9a nach EG 8 TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Ände-
rung für den Stellenplan 2020.

BEREICH 130 – GB I / FACHBEREICH GEBÄUDE- UND LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

Planstelle 130 / 201 – Teamassistenz (m/w/d) und Sachbearbeiter (m/w/d) Liegenschaftsverwal-
tung
Anhebung der Planstelle von EG 8 nach EG 9a 

Aufgrund eines entsprechenden Antrages durch die Stelleninhaberin wurde die Stelle im Jahr 2019 
neu beschrieben. Das Stellenbewertungsverfahren in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommu-
nalen Prüfungsverband (BKPV) läuft derzeit noch und konnte aufgrund personeller Ressourcen beim 
BKPV zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen werden. Anhand der höherwertigen Tätigkeits-
merkmale zeichnet sich aber eine Höherbewertung der Stelle ab.
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Die Verwaltung schlägt daher vor, mit dem Stellenplan die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen und die Höhergruppierung nach Vorliegen der Stellenbewertung entsprechend umzusetzen. 
Dazu ist ohnehin ein Einzelbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses notwendig. 

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 7.951,77 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Anhebung der Planstelle 130 / 201 Teamassistenz 
(m/w/d) und Sachbearbeiter (m/w/d) Liegenschaftsverwaltung von EG 8 nach EG 9a TVöD zu und 
empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für den Stellenplan 2020.

BEREICH 150 – GB I / FREIWILLIGE FEUERWEHR

Planstelle 150 / 302 – Gerätewart (m/w/d) Feuerwehr Garching
Erhöhung der Arbeitszeit von TZ 11 auf Vollzeit mit 39 Stunden

Der Stellenplan sieht für die Freiwillige Feuerwehr Garching folgendes Personal vor:
 Planstelle 150 / 301 Gerätewart (m/w/d), Vollzeit
 Planstelle 150 / 302 Gerätewart (m/w/d), Teilzeit 11 Stunden
 Planstelle 150 / 303 Gerätewart (m/w/d), Teilzeit 7 Stunden
 Planstelle 150 / 306 Hausmeister (m/w/d), Teilzeit 5 Stunden
Macht zusammen 62 Stunden Arbeitszeit.

Der Planstelleninhaber 150 / 302 Gerätewart (m/w/d) hat bereits mitgeteilt, dass er in naher Zukunft 
seine Funktion als Feuerwehrgerätewart aus Altersgründen beenden möchte. Diese Veränderung hat 
die Freiwillige Feuerwehr Garching zum Anlass genommen, die Personalsituation zu überprüfen mit 
dem Ergebnis, dass für die Planstelle 150 / 302 Gerätewart (m/w/d) eine Errhöhung der Arbeitszeit 
auf Vollzeit beantragt wird. Damit hätte die Wehr dann zwei hauptamtliche Gerätewarte in Vollzeit 
sowie einen nebenamtlichen Gerätewart in Teilzeit mit insgesamt 85 Stunden sowie einen Hausmeis-
ter mit 5 Stunden.
Die Freiwillige Feuerwehr Garching gibt für Ihr Anliegen folgende Gründe an:

 die Anzahl an Gerätschaften sowie der Fahrzeugpark hat in den vergangenen Jahren stetig zuge-
nommen

 die beiden nebenamtlichen Gerätewarte haben bereits in der Vergangenheit weit über ihr ei-
gentliches Stundenpotential gearbeitet, um die anfallenden Arbeiten erledigen zu können 

 auch durch die steigende Anzahl der First Responder Einsätze besonders tagsüber seien die Auf-
gaben des Gerätewarts sehr zeitintensiv geworden 

 in absehbarer Zeit muss die komplette Atemschutz- und CSA-Wartung, Pflege und Prüfung von 
der Freiwilligen Feuerwehr Garching in Eigenregie übernommen werden; dies wird bislang von 
der TU-Feuerwehr in Garching mit übernommen; die FF Garching rechnet mit einem Arbeitsauf-
wand von 17 Stunden / Woche
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 durch das neue Wechselladersystem ist die Feuerwehr Garching in Ihrer Aufgabenvielfalt breiter 
aufgestellt, wodurch neue Arbeiten von den Gerätewarten bewerkstelligt werden müssen; der 
Um- und Einbau der Geräte und Ausrüstungen auf den Transportwägen wird in Eigenleistung 
durchgeführt; die zusätzliche Verlastung eines Notdekonplatzes für Gefahrstoffeinsätze auf den 
Abrollbehältern soll z.B. im Jahr 2020 vorgenommen werden; auch für die folgenden Jahre sind 
weitere Um- und Einbauten für das Wechselladersystem geplant

 seit drei Jahren kann die Wartung und Kalibrierung von sämtlichen Gasmessgeräten von den Ge-
rätewarten erledigt werden. Die Pflege der 10 Messgeräte der Feuerwehren Garching und Hoch-
brück muss monatlich  vorgenommen werden

 bei einigen Aufgaben eines Gerätewartes ist es nach den Vorschriften der Arbeitssicherheit erfor-
derlich, eine zweite Person zur Unterstützung heranzuziehen, so z.B. beim Leitern prüfen oder 
Notstromaggregate warten; dazu muss die zweite Person auch tagsüber verfügbar sein 

Aus Sicht der Verwaltung sind die aufgeführten Gründe für die Stellenmehrung nachvollziehbar. Eine 
Abfrage über die Besetzung der Personalstellen bei vergleichbaren Kommunen im Großraum ergab 
Folgendes:

EINRICHTUNG: FAHRZEUGE 
(inkl. Anhänger und 
Abrollbehälter)

EINSÄTZE 2018 GERÄTEWARTSTELLEN

FF Garching 18 594 1x hauptamtlich (39 Std.)
2x Teilzeit (11 + 7 Std.)

FF Erding 18 523 2x hauptamtlich
FF Altenerding 14 281 1x hauptamtlich 
FF Unterschleißheim 30 985 4x hauptamtlich
FF Ismaning 11 (ohne Anhänger 

bzw. Abrollbehälter)
199 (kein FR) 2x hauptamtlich

FF Haar 14 356 (kein FR) 3x hauptamtlich
Gemeinde Aschheim:
- FF Aschheim:
- FF Dornach:

18
5

397
?

2x hauptamtlich

Gemeinde Kirchheim:
- FF Kirchheim:
- FF Heimstetten:

7
7

?
91

2x hauptamtlich für beide Feuer-
wehren

FF Oberschleißheim 18 575 1x hauptamtlich + in Kürze
1x Teilzeit (6 - 8 Stunden)

Im Vergleich zur Personalstärke anderer Kommunen erscheint der Antrag der Freiwilligen Feuerwehr 
Garching durchaus vertretbar.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die Arbeitszeit auf Vollzeit zu erhöhen.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 35.320,74 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der der Stundenerhöhung bei der Planstelle 150 / 302 Gerä-
tewart (m/w/d) Feuerwehr Garching von TZ 11 auf Vollzeit zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Än-
derung für den Stellenplan 2020.



Protokoll über die öffentliche 64. Öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am 05.12.2019

SI/HFA/73/2019 Seite: 24/39

BEREICH 160 – GB I / BÜRGERHAUS

Planstelle 160 / 401 – Auszubildender (m/w/d) Fachkraft für Veranstaltungstechnik
Neuschaffung einer Ausbildungsstelle

Im Bereich der Veranstaltungstechnik kann man in der „freien Wirtschaft“ wesentlich mehr Geld ver-
dienen als bei einem öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber, der an den Tarifvertrag gebunden ist. Trotz-
dem hat die Stadt Garching hier seit einigen Jahren ein recht stabiles Kernteam. Einzelne Stellenaus-
schreibungen haben aber gezeigt, dass sich auch in diesem Bereich die Personalgewinnung für die 
Stadt schwierig gestaltet. 
Aufgrund des absehbaren Renteneintritts des Technischen Leiters des Bürgerhauses in einigen Jah-
ren, soll hier rechtzeitig eigenes Personal mit einer entsprechenden Bindung ausgebildet werden. Der 
Stelleninhaber (m/w/d) kann schon während der Ausbildung eine Unterstützung für das Team sein. 
Die Besetzung der Stelle ist für den Ausbildungszeitraum 2020 / 2023 geplant.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 15.000,00 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Neuschaffung der Planstelle 160 / 401, Auszubildender 
(m/w/d) Fachkraft für Veranstaltungstechnik, zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für den 
Stellenplan 2020. 

BEREICH 200 – GB II / BAUTECHNIK

Planstelle 200 / 202 – Teamassistent (m/w/d) Bautechnik
Absenkung der Planstelle von EG 9a nach EG 8 

Die Planstelle wurde mit dem Stellenplan 2019 aufgrund eines entsprechenden Antrages und einer 
laufenden Stellenbewertung von EG 8 nach EG 9a angehoben. Die Stellenbewertung brachte keine 
Stellenbewertung nach EG 9a zum Ergebnis. Entsprechend wird die Stellenhebung aus 2019 wieder 
eingezogen.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: -1.223,00 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Absenkung der Planstelle 200 / 205 Teamassistent 
(m/w/d) Bautechnik von EG 9a nach EG 8 TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für 
den Stellenplan 2020.
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Planstelle 200 / 204 – Sachbearbeiter (m/w/d) Bauanträge
Anhebung der Planstelle von EG 8 nach EG 9a 

Aufgrund eines entsprechenden Antrages durch den Stelleninhaber wurde die Stelle im Jahr 2019 
neu beschrieben. Das Stellenbewertungsverfahren in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommu-
nalen Prüfungsverband (BKPV) läuft derzeit noch und konnte aufgrund personeller Ressourcen beim 
BKPV zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen werden. Anhand der höherwertigen Tätigkeits-
merkmale zeichnet sich aber eine Höherbewertung der Stelle ab.
Die Verwaltung schlägt daher vor, mit dem Stellenplan die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen und die Höhergruppierung nach Vorliegen der Stellenbewertung entsprechend umzusetzen. 
Dazu ist ohnehin ein Einzelbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses notwendig. 

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 7.951,77 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Anhebung der Planstelle 200 / 204 Sachbearbeiter 
(m/w/d) Bauanträge von EG 8 nach EG 9a TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für 
den Stellenplan 2020.

BEREICH 210 – GB II / BAUHOF

Planstelle 210 / 201 – Teamassistent (m/w/d) Bauhof
Absenkung der Planstelle von EG 9a nach EG 8 

Die Planstelle wurde mit dem Stellenplan 2019 aufgrund eines entsprechenden Antrages der ehema-
ligen Stelleninhaberin und einer laufenden Stellenbewertung von EG 8 nach EG 9a angehoben. Die 
Stellenbewertung brachte keine Stellenbewertung nach EG 9a zum Ergebnis. Entsprechend wird die 
Stellenhebung aus 2019 wieder eingezogen.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: -1.223,00 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Absenkung der Planstelle 210 / 201 Teamassistent 
(m/w/d) Bauhof von EG 9a nach EG 8 TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für den 
Stellenplan 2020.



Protokoll über die öffentliche 64. Öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am 05.12.2019

SI/HFA/73/2019 Seite: 26/39

Planstelle 210 / 319 – Arbeiter (m/w/d) Bauhof
Neuschaffung einer Planstelle in EG 5 in Vollzeit

Um den Anforderungen eines ordnungsgemäßen Straßenunterhalts (Dokumentation, sofortige Scha-
densbeseitigung) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht gerecht werden zu können, sind wö-
chentliche Sichtkontrollen des gemeindlichen Straßennetzes erforderlich (die Häufigkeit der Überwa-
chung richtet sich nach der Verkehrsbedeutung der Straße: wenig befahrene Straßen können einmal 
wöchentlich, viel befahrene Straßen sogar mehrmals wöchentlich kontrolliert werden). Die Einhal-
tung dieser Verkehrssicherungspflicht erhält insbesondere aufgrund stets neuer Rechtsprechung eine 
immer größere Bedeutung.

Für eine Befahrung sind jeweils zwei bis drei Mitarbeiter (m/w/d) erforderlich, da Kleinschäden (z.B. 
Kaltasphalt, kleine Pflasterarbeiten, Verkehrsschilder) unmittelbar beseitigt werden können / sollen. 
Mit der digitalisierten Straßenzustandsanalyse kommt ein weiterer Aufwand hinzu, da sowohl der 
Straßenzustand als auch evtl. Ausbesserungsarbeiten permanent vor Ort  durch den Straßentrupp 
dokumentiert und fortgeschrieben werden müssen. 

Der Bauhof hat den Zeitaufwand für die Durchführung der Straßenkontrollen im 3. Quartal 2019 do-
kumentiert. Die durchgeführten Kontrollen haben der Arbeitszeit einer Teilzeitkraft mit 20 Wochen-
stunden entsprochen.
Aufgrund der ohnehin angespannten Personalsituation im Bauhof, waren die Kontrollintervalle lü-
ckenhaft, d.h. die Straßenkontrollen konnten in dem Erfassungszeitraum nicht jede Woche durchge-
führt werden. Um die Aufgabe der Straßenkontrolle künftig in dem erforderlichen qualitativen und 
quantitativen Umfang (siehe oben) leisten zu können, schlägt die Verwaltung die Schaffung einer 
Stelle in Vollzeit vor.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 47.086,31 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Neuschaffung der Planstelle 210 / 319, Arbeiter (m/w/d) 
Bauhof in EG 5 in Vollzeit, zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für den Stellenplan 2020. 
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BEREICH 300 – GB III / KÄMMEREI

Planstelle 300 / 102 – Sachbearbeiter (m/w/d) Kämmerei
Anhebung der Planstelle von EG 9b nach EG 9c 

Aufgrund eines entsprechenden Antrages durch die Stelleninhaberin und der Zuweisung höherwerti-
ger Aufgaben wurde die Stelle im Jahr 2018 neu beschrieben und im Jahr 2019 bewertet. Bei der Be-
wertung ergab sich eine Eingruppierung nach EG 9c TVöD. Aus Sicht der Verwaltung wird vorgeschla-
gen, dies auch entsprechend umzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 3.046,92 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Anhebung der Planstelle 300 / 102 Sachbearbeiter 
(m/w/d) Kämmerei von EG 9b nach EG 9c TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für 
den Stellenplan 2020.

Planstelle 300 / 106 – Sachbearbeiter (m/w/d) Umsatzsteuer
Anhebung der Planstelle von EG 10 nach EG 11 

Aufgrund eines entsprechenden Antrages durch den Stelleninhaber sowie den Stadtkämmerer wurde 
die Stelle im Jahr 2019 neu beschrieben. Das Stellenbewertungsverfahren läuft derzeit noch und 
konnte zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen werden. Anhand der höherwertigen Tätigkeits-
merkmale zeichnet sich aber eine Höherbewertung der Stelle ab. Aufgrund der Neuerungen im Be-
reich Umsatzsteuer suchen zahlreiche Kommunen Sachbearbeiter (m/w/d) für diesen Bereich und 
schreiben diese in der EG 11 aus. Der Stelleninhaber hat sich bislang auf seiner Stelle sehr gut be-
währt und seine Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit der Stadt Garching erfüllt. Insoweit soll er auch 
an die Stadt Garching gebunden werden.
Die Verwaltung schlägt daher vor, mit dem Stellenplan die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen und die Höhergruppierung nach Vorliegen der Stellenbewertung entsprechend umzusetzen. 
Dazu ist ohnehin ein Einzelbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses notwendig. 

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 2.894,10 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Anhebung der Planstelle 300 / 106 Sachbearbeiter 
(m/w/d) Umsatzsteuer von EG 10 nach EG 11 TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung 
für den Stellenplan 2020.
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Planstelle 300 / 206 – Sachbearbeiter (m/w/d) Steuern und Gebühren
Anhebung der Planstelle von EG 9b nach EG 10 

Aufgrund eines entsprechenden Antrages durch die Stelleninheberin wurde die Stelle im Jahr 2019 
neu beschrieben. Das Stellenbewertungsverfahren läuft derzeit noch und konnte zum jetzigen Zeit-
punkt nicht abgeschlossen werden. Anhand der höherwertigen Tätigkeitsmerkmale zeichnet sich 
aber eine Höherbewertung der Stelle ab.
Die Verwaltung schlägt daher vor, mit dem Stellenplan die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen und die Höhergruppierung nach Vorliegen der Stellenbewertung entsprechend umzusetzen. 
Dazu ist ohnehin ein Einzelbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses notwendig. 

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 4.211,27 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Anhebung der Planstelle 300 / 206 Sachbearbeiter 
(m/w/d) Steuern und Gebühren von EG 9b nach EG 10 TVöD zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Än-
derung für den Stellenplan 2020.

Planstelle 300 / 213 – Sachbearbeiter (m/w/d) Anlagenbuchhaltung
Neuschaffung einer Planstelle in EG 8 in Vollzeit

Eine Stelle Vermögenserfassung / Anlagenbuchhaltung gab es bereits in den Jahren 2009 bis 2014 im 
Rahmen der damals geplanten Einführung der doppelten Buchführung in Konten (Doppik). Nachdem 
der Stadtrat Ende 2012 beschlossen hat, den Umstieg zur Doppik auszusetzen, wurde dieser Stelle 
zum 01.01.2014 ein neuer Aufgabenbereich (Sachbearbeitung Kitas) zugeordnet und das Thema Ver-
mögenserfassung / Anlagenbuchhaltung ausgesetzt.

Aufgrund der Neufassung der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) mit den §§ 75 und 76 ist 
nun auch bei kameraler Haushaltsführung das Anlagevermögen zu erfassen. Zudem sind Bestands- 
bzw. Anlageverzeichnisse zu führen und kalkulatorische Kosten detailliert zu ermitteln. 

Durch die Änderung des §2 Umsatzsteuergesetz (UStG) erhöht sich die Zahl der Einrichtungen, für die 
Anlageverzeichnisse zu führen sind deutlich. Unter anderem wird künftig für die U-Bahn ein Anlage-
verzeichnis zu führen sein. Zwar hat die Stadt Garching die Beibehaltung des bisherigen Rechts op-
tiert, diese Regelung läuft aber Ende 2020 aus. 
Für die steuerliche Behandlung von Leistungen der Stadt Garching kommte es nicht mehr darauf an, 
ob sie im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA) erbracht werden. Bei Erbringung von Leis-
tungen auf privatrechtlicher Grundlage gelten die allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuerrechts, 
d.h. soweit es sich um eine steuerbare und nicht um eine nach §4 UStG steuerbefreite Leistung han-
delt, unterliegt die Leistungserbringung der Umsatzsteuer. Dabei gelten die allgemeinen Voraus-
setzungen des Unternehmerbegriffs nach §2 Abs. 1 UStG. 
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Die für diese Aufgaben erforderlichen personellen Ressourcen sind in der Finanzverwaltung nicht 
vorhanden. Die Verwaltung schlägt daher die Schaffung einer Stelle in Vollzeit vor.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 52.689,82 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Neuschaffung der Planstelle 300 / 213, Sachbearbeiter 
(m/w/d) Anlagenbuchhaltung in EG 8 TVöD in Vollzeit zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung 
für den Stellenplan 2020.

BEREICH 320 – GB III / SCHULKINDERGARTEN

Planstelle 320 / 101 – Leiter (m/w/d) Schulkindergarten
Anhebung der Planstelle von EG S9 nach EG S13 

Bei der Eingruppierung von Leitern (m/w/d) von Kindertageseinrichtungen ist gemäß Ziffer XXIV der 
Anlage 1 zum TVöD (= die Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst - EntGO) die Durch-
schnittsbelegung der jeweiligen Kindertagesstätte maßgeblich. Diese beträgt beim Schulkindergarten 
20 Kinder. 
Gemäß EntGO sind Beschäftigte als Leiter (m/w/d) von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbe-
legung von unter 40 Plätzen gemäß EG S9 TVöD-SuE einzugruppieren. Dementsprechend ist die Stel-
leninhaberin auch derzeit tarifkonform eingruppiert.

Mit Schreiben vom 11.07.2019 beantragt die Stelleninhaberin eine Höhergruppierung nach EG S13 
TVöD-SuE und damit die Gleichstellung mit Leitern (m/w/d) von Einrichtungen mit einer Durch-
schnittsbelegung von 40 Kindern. Sie begründet ihren Antrag u.a. mit besonders schwierigen fachli-
chen Tätigkeiten und mit ihrer Leitungsspanne, die der einer zweigruppigen Einrichtung entspräche. 

Im Schulkindergarten werden jedes Jahr 20 neue Kinder aufgenommen, die aus unterschiedlichsten 
Gründen vom Schulbesuch zurückgestellt werden, d.h. Defizite in den verschiedensten Lernbereichen 
aufweisen. Diese müssen in kürzester Zeit erkannt und dazu entsprechende Förder- und Therapie-
maßnahmen gefunden werden. Dies bedarf einem besonders hohem Maß an Fachkompetenz und El-
ternarbeit. Als Leitung des Schulkindergartens ist die Stelleninhaberin Koordinatorin der derzeit drei 
Sprungkräfte. Sie hat auch die Dienst- und Fachaufsicht für dieses Personal. Dies bedeutet eine mehr 
als doppelt so große Leitungsspanne, als wenn sie nur für die Leitung des Schulkindergartens verant-
wortlich wäre. Auch die Einarbeitungen, Mitarbeitergespräche und -bewertungen verdoppeln sich. 
Die Personalorganisation verdreifacht sich durch diese zusätzliche Aufgabe, da Sprungkräfte häufig 
die Einrichtung wechseln müssen und immer da eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt 
werden. Die Stelleninhaberin hat zusammenfassend mit der Aufgabe der Sprungkraft-Koordination 
derzeit eine Leitungsspanne von sechs pädagogischen Mitarbeitern (m/w/d) sowie einer Praktikantin 
in Ausbildung. Dies entspricht dem Personalstamm einer mindestens zweigruppigen Einrichtung mit 
einer Durchschnittsbelegung von 40 Kindern.
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Damit erfüllt die Stelleninhaberin die Voraussetzungen für eine Eingruppierung nach EG S13 TVöD-
SuE. Aus Sicht der Verwaltung wird vorgeschlagen, dies auch entsprechend umzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 4.335,79 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Anhebung der Planstelle 320 / 101 Leiter (m/w/d) Schul-
kindergarten von EG S9 nach EG S13 TVöD-SuE zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für 
den Stellenplan 2020.

BEREICH 360 – GB III / HORT

Planstelle 360 / 216 – Kinderpfleger (m/w/d) Hort
Anhebung der Planstelle von EG S3 nach EG S4 

Kinderpfleger (m/w/d) mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, sind gemäß Ziffer XXIV der Anlage 1 zum TVöD (= die Entgeltord-
nung für den Sozial- und Erziehungsdienst - EntGO) gemäß EG S3 TVöD-SuE eingruppiert.

Die Stelleninhaberin soll nach Eröffnung als Ergänzungskraft im Hort in der Containeranlage Pfarrer-
Stain-Straße 5 eingesetzt werden. Aufgrund des Personalschlüssels (1 Fachkraft, 1 – 2 Ergänzungs-
kräfte) wird sie als Ergänzungskraft die Gruppe in Randzeiten auch alleinverantwortlich betreuen 
(müssen). Die Stelleninhaberin macht daher schwierige fachliche Tätigkeiten geltend und beantragt 
eine Eingruppierung gemäß EG S4 TVöD. 
Gemäß EntGO sind Kinderpfleger (m/w/d) mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten 
gemäß EG S4 TVöD-SuE eingruppiert.
Gemäß Protokollerklärung Nr. 2 Buchstabe B zur EntGO für den Sozial- und Erziehungsdienst stellt die 
(zeitweise) alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen, z.B. in Randzeiten, für Kinderpfleger 
(m/w/d) eine schwierige fachliche Tätigkeit dar.

Damit erfüllt die Stelleninhaberin die Voraussetzungen für eine Eingruppierung nach EG S4 TVöD-
SuE. Aus Sicht der Verwaltung wird vorgeschlagen, dies auch entsprechend umzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen pro Jahr: 3.946,58 €

Beschlussantrag:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Anhebung der Planstelle 360 / 216 Kinderpfleger 
(m/w/d) Hort von EG S3 nach EG S4 TVöD-SuE zu und empfiehlt dem Stadtrat diese Änderung für den 
Stellenplan 2020.

Der personalwirtschaftliche Stellenplan enthält damit in der vorliegenden Form Stellenmehrungen in 
Höhe von 153.905,09 € jährlich.
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C) EINPLANUNG VON HAUSHALTSMITTELN FÜR EINE SOG. GROßRAUMZULAGE:

Die Stadt Garching gewährt ihren Beschäftigten derzeit bis zur Entgeltgruppe 9b Leistungen nach 
dem Tarifvertrag vom 23. Juli 2007 über eine Ergänzende Leistung an Arbeitnehmerrinnen, Arbeit-
nehmer und Auszubildende des Freistaates Bayern (TV-EL). Die besser unter dem Begriff „Ballungs-
raumzulage“ bekannte Leistung beträgt derzeit monatlich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
126,62 € und für Auszubildende 63,30 €. Dazu gibt es einen Kinderbetrag von 33,77 €. Angesichts der 
Arbeitsmarktsituation wurde die Zulage im Jahr 2018 im TV-EL um 50% erhöht und damit an das Ni-
veau der sog. München-Zulage angepasst, die ausschließlich von der Landeshauptstadt München ge-
währt wurde / wird. 

Die sog. Münchenzulage wird bei der Landeshauptstadt München aufgrund der örtlichen Tarifverein-
barung Nr. A 35 (öTV A 35, letzte durchgeschriebene Fassung 07/2017) den Tarifbeschäftigten (in den 
Entgeltgruppen E 1 mit E 9c, den Entgeltgruppen P 5 mit P 12 sowie Entgeltgruppen S 1 mit S 14), 
Auszubildenden sowie Praktikanten gewährt, die unter den Geltungsbereich des TVöD, des TVAöD 
oder des TVPöD fallen. Dieser örtlichen Tarifvereinbarung liegt die Genehmigung des KAV vom 
19.07.1990 zugrunde. 
Die Münchenzulage besteht demnach aus einem Grundbetrag (derzeit i.H.v.: 133,87 Euro, für Auzu-
bildende bzw. Studenten i.H.v. 66,95 Euro) und einem Kinderbetrag (der-zeit i.H.v. 25,55 Euro). Teil-
zeitbeschäftigte erhalten die Münchenzulage anteilig. 

Mit dem Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats der Landeshauptstadt München vom 
26.06.2019 wurde Folgendes beschlossen (Auszug aus dem Beschluss): 

„Die Tarifbeschäftigten der Landeshauptstadt München sollen ab dem 01.01.2020 zum Ausgleich der 
hohen Lebenshaltungskosten folgende, nicht dynamisierte, Zulagen erhalten: 
Die bisherigen berechtigten Empfänger der Münchenzulage sollen ab 01.01.2020 folgende Beträge er-
halten: 
 Grundbetrag: 270 Euro (140 Euro für Auszubildende und Studierende) 
 Kinderbetrag: 50 Euro pro Kind 
Alle anderen Tarifbeschäftigten (also auch die von EG 9c bis EG 15) sollen ab 01.01.2020 folgende Be-
träge erhalten: 
 Grundbetrag: 135 Euro 
 Kinderbetrag: 25 Euro pro Kind

Das Personal- und Organisationsreferat wird beauftragt und ermächtigt, beim Kommunalen 
Arbeitgeberverband Bayern (KAV) die Genehmigung zur Aufnahme von Tarifverhandlungen einzuho-
len und baldmöglichst eine entsprechende Tarifvereinbarung mit der Gewerkschaft ver.di abzuschlie-
ßen, die dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt wird. Detailfragen sind im Büroweg zu bearbeiten. 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, sich weiterhin beim Freistaat einzusetzen, die Münchenzu-
lage auch für Beamtinnen und Beamten zu verdoppeln.“

Die Landeshauptstadt München verschafft sich dadurch gegenüber den anderen kommunalen Ar-
beitgebern im Großraum sicher einen Wettbewerbsvorteil. Der Kreistag des Landkreises München 
hat die Verwaltung am 22.07.2019 beauftragt, eine Regelung für eine erweiterte Fürsorgeleistung in 
Anlehnung an die sog. Münchenzulage für die kommunalen Tarifbeschäftigten und Nachwuchskräfte 
des Landkreises München zu erarbeiten, beim Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern (KAV) die 
Zustimmung zu der erarbeiteten Regelung einzuholen und die Regelung baldmöglichst den Kreisgre-
mien zur Genehmigung vorzulegen.
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Der Hauptausschuss des KAV Bayern hat der Erhöhung der Münchenzulage am 09.07.2019 zuge-
stimmt. Er hat gleichzeitig die Mitglieder im neu definierten Großraum München (dazu gehört auch 
die Stadt Garching b. München) ermächtigt, eine entsprechende Zulage bis zu dieser Höhe zu zahlen 
(Großraumzulage München). Eine Zahlung kann jedoch erst dann erfolgen, wenn die Stadt München 
den entsprechenden örtlichen Tarifvertrag abgeschlossen hat und dieser in Kraft tritt. Damit ist nicht 
vor dem 01.01.2020 zu rechnen.

Die Ermächtigung zur Zahlung der Ergänzenden Leistung auf Grundlage des TV-EL (Ballungsraumzula-
ge) im Verdichtungsraum München bleibt daneben bestehen. Es kann jedoch nur eine der beiden Zu-
lagen (Großraumzulage München oder Ballungsraumzulage) gezahlt werden.

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die Stadt Garching um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu 
können, künftig die Großraumzulage München anstatt der bisherigen Ballungsraumzulage wird ge-
währen müssen. Zahlreiche Kommunen der NordAllianz bzw. im Landkreis München haben bereits 
Beschlüsse mit einer entsprechenden Absichtserklärung gefasst. 

Sowohl Stadt als auch Landkreis München haben sich noch nicht geäußert (und sie halten sich diese 
Option auch bewusst offen), wie sie künftig mit der Arbeitsmarktzulage umgehen. Diese beträgt bei 
der Stadt Garching b. München derzeit 140,- pro Mitarbeiter / Monat und wird den Tarifbeschäftig-
ten in stets widerruflicher Weise von 01.01.2018 bis 31.12.2021 gewährt. 

Beispiel zur Erläuterung: Ein kinderloser Tarifbeschäftigter (m/w/d) aus Garching in Vollzeit mit einer 
Eingruppierung nach EG 8 TVöD erhält im Moment folgende Zulagen:

 Ballungsraumzulage: 126,62 €
 Arbeitsmarktzulage: 140,00 €
GESAMT: 266,62 €

Der selbe Tarifbeschäftigte erhält mit einer Eingruppierung nach EG 10 TVöD „nur“ die Arbeitsmarkt-
zulage in Höhe von 140,00 €.

Bei Einführung der Großraumzulage, wie o.g., und gleichzeitigem Beibehalten der Arbeitsmarktzulage 
erhielte dieser Tarifbeschäftigte wiederrum mit einer Eingruppierung nach EG 8 TVöD folgende Zula-
gen:

 Großraumzulage: 270,00 €
 Arbeitsmarktzulage: 140,00 €
GESAMT: 410,00 €

Bei seiner Eingruppierung nach EG 10 TVöD sähe es wie folgt aus:

 Großraumzulage: 135,00 €
 Arbeitsmarktzulage: 140,00 €
GESAMT: 275,00 €

Bei Einführung der Großraumzulage und gleichzeitigem Wegfall der Arbeitsmarktzulage wäre dann in 
etwa der Status quo wieder erreicht. 

Die jährlichen Aufwendungen für die Arbeitsmarktzulage betragen für die Stadt Garching ca. 
300.000,- €. 
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Die jährlichen Mehraufwendungen für eine Großraumzulage gegenüber der bestehenden Ballungs-
raumzulage betragen 372.000,- €.

Die Verwaltung schlägt vor, für den Moment die Mehrkosten für eine Großraumzulage in Höhe von 
372.000,00 € im Haushalt mit einzuplanen und bzgl. der Arbeitsmarktzulage abzuwarten, wie die an-
deren Kommunen im Großraum München reagieren. Ggf. können dann die Mittel für die Arbeits-
marktzulage in Höhe von 300.000,- € wieder eingespart werden (bzw. sie werden zwar für den Mo-
ment eingeplant, aber nicht ausgegeben).

Die Entscheidung darüber, wird dem Stadtrat vorgelegt, sobald die Landeshauptstadt München den 
örtlichen Tarifvertrag abgeschlossen hat.

II. KENNTNISNAHME (14):

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die sachlichen Änderungen im Stellenplan 2020 (Teil A) zur 
Kenntnis.

III. EINSTIMMIGER BESCHLUSS (14):

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat vorbehaltlich der Zustimmung im Haushalt 
einstimmig folgende Änderungen für den Stellenplan 2020 und beauftragt die Verwaltung, die Ände-
rungen entsprechend im personalwirtschaftlichen Stellenplan für den Haushalt 2020 zu berücksichti-
gen (Teil B):

1. Anhebung der Planstelle 001 / 203 Sachbearbeiter (m/w/d) Öffentlichkeitsarbeit von EG 8 
nach EG 9a TVöD

2. Absenkung der Planstelle 001a / 103 Sachbearbeiter (m/w/d) IT von EG 11 nach EG 10 TVöD

3. Einzug der Planstelle 001a / 106 Sachbearbeiter (m/w/d) IT

4. Stundenerhöhung bei der Planstelle 001a / 202 Sachbearbeiter (m/w/d) Personal von TZ 15 
auf Vollzeit

5. Anhebung der Planstelle 110 / 203 Sachbearbeiter (m/w/d) Kultur von EG 8 nach EG 9a TVöD

6. Absenkung der Planstelle 120 / 102 Ltd. Sachbearbeiter (m/w/d) Ordnungsamt von EG 11 nach 
EG 10 TVöD 

7. Absenkung der Planstelle 120 / 201 Sachbearbeiter (m/w/d) Ordnungsamt und Verkehr von EG 
10 nach EG 9a TVöD 

8. Absenkung der Planstelle 120 / 205 Sachbearbeiter (m/w/d) Einwohnermeldeamt von EG 9a 
nach EG 8 TVöD
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9. Anhebung der Planstelle 130 / 201 Teamassistenz (m/w/d) und Sachbearbeiter (m/w/d) Liegen-
schaftsverwaltung von EG 8 nach EG 9a TVöD 

10. Stundenerhöhung bei der Planstelle 150 / 302 Gerätewart (m/w/d) Feuerwehr Garching von 
TZ 11 auf Vollzeit 

11. Neuschaffung der Planstelle 160 / 401, Auszubildender (m/w/d) Fachkraft für Veranstaltungs-
technik

12. Absenkung der Planstelle 200 / 205 Teamassistent (m/w/d) Bautechnik von EG 9a nach EG 8 
TVöD

13. Anhebung der Planstelle 200 / 204 Sachbearbeiter (m/w/d) Bauanträge von EG 8 nach EG 9a 
TVöD

14. Absenkung der Planstelle 210 / 201 Teamassistent (m/w/d) Bauhof von EG 9a nach EG 8 TVöD

15. Neuschaffung der Planstelle 210 / 319, Arbeiter (m/w/d) Bauhof in EG 5, Vollzeit

16. Anhebung der Planstelle 300 / 102 Sachbearbeiter (m/w/d) Kämmerei von EG 9b nach EG 9c 
TVöD

17. Anhebung der Planstelle 300 / 106 Sachbearbeiter (m/w/d) Umsatzsteuer von EG 10 nach 
EG 11 TVöD 

18. Anhebung der Planstelle 300 / 206 Sachbearbeiter (m/w/d) Steuern und Gebühren von EG 9b 
nach EG 10 TVöD 

19. Neuschaffung der Planstelle 300 / 213, Sachbearbeiter (m/w/d) Anlagenbuchhaltung in EG 8 
TVöD in Vollzeit 

20. Anhebung der Planstelle 320 / 101 Leiter (m/w/d) Schulkindergarten von EG S9 nach 
EG S13 TVöD-SuE 

21. Anhebung der Planstelle 360 / 216 Kinderpfleger (m/w/d) Hort von EG S3 nach EG S4 TVöD-SuE 

IV. EINSTIMMIGER BESCHLUSS (14):

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat einstimmig, dass für die Gewährung einer 
Großraumzulage anstatt der bisherigen Ballungsraumzulage für die kommunalen Tarifbeschäftigten 
und Nachwuchskräfte der Stadt Garching b. München im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 
372.000,- € (Siehe Sachvortrag) an zusätzlichen Presonalkosten eingeplant werden sollen. Über die 
Gewährung der Großraumzulage entscheidet der Stadtrat, sobald die tarifrechtlichen Voraus-
setzungen dafür vorliegen.
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TOP  4 Förderanträge der ortsansässigen Kulturschaffenden - Zuschüsse für kulturelle 
Einzelprojekte

I. SACHVORTRAG:

Vereine, Gruppierungen, Initiativen oder auch Einzelpersonen, die ihre kulturellen Schwerpunkte in 
Garching setzen, konnten bis spätestens 01.10.2019 für die Jahre 2019 und 2020 Förderanträge für 
kulturelle Einzelprojekte bei der Arbeitsgruppe Kultur einreichen. Drei Fördermittelanträge von drei 
Antragstellern lagen zum Antragsschluss vor:

Nr. Projekt Antragsteller FM – beantragt FM - Empfehlung

1 Kampf in der Tiefe Blue Art e. V. 4.000 Euro 4.000 Euro

2 Neue Trachten Landsmannschaft Sieben-
bürger Sachsen e. V. 6.000 Euro 0 Euro

3 Von Bürgern für Bür-
ger: Mozart trifft Haydn

Chor St. Severin Garching 
e. V. 2.900 Euro 1.800 Euro

Die Arbeitsgruppe hat in ihrer Sitzung am 20.11.2019 über die eingegangen Fördermittelanträge ent-
schieden und spricht dem Haupt- und Finanzausschuss zur endgültigen Beschlussfassung folgende 
Empfehlung aus:

Nr. 1 Für das Musical „Wellenreiter“ soll ein neues Musikvideo gedreht werden. Dafür wurde eine 
Fördersumme i. H. von 4.000 Euro beantragt. Da das Projekt seitens der Mitglieder der AG 
Kultur begrüßt wird und bereits ein Teil gefördert wurde, spricht sich die AG einstimmig für 
eine Förderung in voller Höhe aus. 

Nr. 2 Die Förderung neuer Trachten entspricht nicht den Förderrichtlinien. Die AG Kultur spricht               
sich aus diesem Grund einstimmig gegen eine Förderung aus.

Nr. 3 Wie auch beim Großen Jahreskonzert soll aus Sicht der AG Kultur kein professionelles Or-
chester gefördert werden. Um die Kontinuität des Chores zu fördern, spricht sich die AG-Kul-
tur jedoch einstimmig für eine Förderung der Solisten und des Notenmaterials i. H. von 1.800 
Euro aus.

Im Jahr 2019 wurden somit insgesamt 15.144 Euro Fördermittel durch den HFA bewilligt. 
Für das Haushaltsjahr 2020 liegen noch keine Förderanträge vor. Die Vereine, Gruppierungen, Initiati-
ven und auch Einzelpersonen haben noch bis 01.02.2020 (Der Termin für die Antragsfrist muss auf-
grund der bevorstehenden Kommunalwahl vom 01.05.2020 auf den 01.02.2020 vorverlegt werden.) 
die Möglichkeit einen Antrag auf Förderung für kulturelle Einzelprojekte bei der Arbeitsgruppe Kultur 
einzureichen.
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Hinweis:

Nachdem Herr Herbert Becke sein Amt als Sprecher sowie seine Mitgliedschaft in der AG Kultur nie-
dergelegt hat, wurde Frau Sylvia Schmidt von den Mitgliedern der AG Kultur als neue Sprecherin ge-
wählt. 

II. EINSTMMIGER BESCHLUSS (14):

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Empfehlung der Arbeitsgruppe Kultur zu Kenntnis und 
beschließt einstimmig, die kulturellen Einzelprojekte wie folgt zu fördern:

 Kampf in der Tiefe 4.000 Euro
 Von Bürgern für Bürger: Mozart trifft Haydn 1.800 Euro.
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TOP  5 Entscheidung über die Ausschreibung des städtischen Grundstücks westlich der BAB 9 und 
südlich der BAB Anschlussstelle Garching Nord zur Errichtung einer Freiflächen-Photovol-
taikanlage

Dieser Punkt wird von der Tagesordnung abgesetzt.
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TOP  6 Mitteilungen aus der Verwaltung

Es gibt keine Mitteilungen aus der Verwaltung in der öffentlichen Sitzung.

TOP  7 Sonstiges; Anträge und Anfragen

Es gibt keine Anträge und Anfragen in der öffentlichen Sitzung.
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Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende bei allen Anwesenden 
und beendet um 20:05 Uhr die öffentliche Sitzung.

Dr. Dietmar Gruchmann Markus Kaiser
Vorsitzender Schriftführer

Verteiler:

SPD-Fraktion Dr. Joachim Krause
CSU-Fraktion Jürgen Ascherl
BfG-Fraktion Josef Euringer
Unabhängige Garchinger Florian Baierl
Bündnis 90/Die Grünen Dr. Hans-Peter Adolf
FDP Bastian Dombret

Bürgermeisterbüro Sylvia May
Geschäftsbereich I Madlen Groh
Geschäftsbereich II Klaus Zettl
Geschäftsbereich III Heiko Janich

Genehmigungsvermerk:

Die Niederschrift gilt gemäß Art. 54 Abs. 2 GO als vom Stadtrat genehmigt.

Sitzung, bei der das Protokoll ausliegt:
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